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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:  

 

1. Wie steht der Senat zum sukzessiven verpflichten-

den Einbau intelligenter Messsysteme bzw. Smart Meter 

zur Messung des Stromverbrauchs in privaten Haushalten, 

der im Rahmen des Gesetzes zur „Digitalisierung der 

Energiewende“ 2016 durch den Bundestag beschlossen 

wurde? 

 

Zu 1.: Der Einbau der intelligenten Messsysteme bzw. 

Smart Meter zur Messung in privaten Haushalten ent-

spricht der von Berlin mitgetragenen Gesetzeslage. 

Grundsätzlich wird zum Gelingen der Energiewende der 

Einbau intelligenter Messsysteme für erforderlich gehal-

ten. 

 

2. Teilt der Senat die Auffassung der Verbraucher-

zentrale Bundesverband (vzbv), dass der verpflichtende 

Einbau solcher Smart Meter einen grundrechtswidrigen 

und datenschutzrechtlich bedenklichen Eingriff in die 

Souveränität der Verbraucher/innen und in die informati-

onelle Selbstbestimmung darstellt? 

 

Zu 2.: Der Gesetzgeber hat in den §§ 19 bis 28 des 

Gesetzes über den Messstellenbetrieb und die Daten-

kommunikation in intelligenten Energienetzen (Messstel-

lenbetriebsgesetz) den Messstellenbetreibern umfassende 

und strenge technische Vorgaben zur Gewährleistung von 

Datenschutz und Datensicherheit beim Einsatz von Smart-

Meter-Gateways auferlegt. Diese technischen Vorgaben 

werden von der Verbraucherzentrale Bundesverband 

(vzbv) als „grundsätzlich sehr hoch“ bewertet. Es wird die 

konsequente Einhaltung dieser Sicherheitsvorgaben ge-

fordert. Die Verbraucherinnen und Verbraucher sollen 

darüber informiert werden, dass eine freiwillige Weiter-

gabe ihrer Daten, beispielsweise für Werbezwecke, Rück-

schlüsse auf Lebensstandard und Gewohnheiten zulässt. 

Dieser Auffassung, die von der Berliner Beauftragten für 

Datenschutz und Informationsfreiheit geteilt wird, 

schließt sich der Senat an. 

3. Wie beurteilt der Senat insbesondere die Konse-

quenzen der Umlagefähigkeit von Kosten für Einbau und 

Betrieb solcher intelligenten Messsysteme auf Mie-

ter/innen? 

 

Zu 3.: Nach den §§ 31 und 32 Messstellenbetriebsge-

setz werden Obergrenzen für den Einbau von intelligenten 

Messsystemen festgelegt. Für die Anschlüsse von Miete-

rinnen und Mietern darf die Kostenbelastung nicht mehr 

als 20,00 € im Jahr betragen. 

 

 

4. Welche Möglichkeiten und Handlungsspielräume 

sieht der Senat, um Mieter/innen bzw. Verbraucher/innen 

in Berlin vor überhöhten Nebenkosten infolge des 

zwangsweisen Einbaus intelligenter Stromzähler zu 

schützen? 

 

Zu 4.: Der Austausch der Stromzähler erfolgt durch 

die Stromnetz Berlin GmbH. Es ist nicht erkennbar, wie 

überhöhte Grundgebühren oder sonstige Kosten für intel-

ligente Stromzähler geltend gemacht werden sollen, da 

nach den §§ 31 und 32 Messstellenbetriebsgesetz die 

unter 3. erwähnten Obergrenzen in Höhe von 20,00 € pro 

Jahr festgelegt sind. Macht eine Vermieterin bzw. ein 

Vermieter gegenüber dem Mieterhaushalt überhöhte Be-

triebskosten geltend, muss das auf zivilrechtlichem Wege 

geklärt werden. 

 

 

5. Das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende 

sieht in §29 Abs. 2 vor, dass grundzuständige Messstel-

lenbetreiber auch Verbraucher/innen mit einem Jah-

resstromverbrauch von unter 6.000 kWh „optional“ mit 

intelligenten Messsystemen ausstatten können. Ist dem 

Senat bekannt, ob und inwiefern entsprechende Verteil-

netzbetreiber in Berlin derzeit den Einbau intelligenter 

Messsysteme unterhalb der bundesgesetzlichen Anforde-

rungen an Messstellen von Endverbraucher/innen planen? 
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Zu 5.: Der grundzuständige und damit zur Umsetzung 

der Vorgaben des Messstellenbetriebsgesetzes verpflich-

tete Messstellenbetreiber – Stromnetz Berlin GmbH – 

plant ausschließlich die in § 29 Absatz 1 Messstellenbe-

triebsgesetz definierten sog. Pflichteinbaufälle mit intelli-

genten Messsystemen auszustatten. Davon abweichend 

werden intelligente Messsysteme ausschließlich auf aus-

drücklichen Wunsch des Letztverbrauchers bzw. der 

Letztverbraucherin eingesetzt. 

 

6. Planen die landeseigenen Wohnungsbaugesell-

schaften derzeit den Einbau intelligenter Messsysteme 

oder einfacher digitaler Zählgeräte in ihren Beständen 

oder bei Neubauprojekten? (Bitte nach Gesellschaften und 

nach Bezirken auflisten.) 

 

Zu 6.:  

 

 

Gesellschaft Planung 

degewo Nein, es gibt jedoch zwei Pilotvorhaben. 

GESOBAU Nein 

Gewobag Nein, dazu werden derzeit Strategien beraten. 

HOWOGE Ja, dazu erfolgen derzeit Strategiediskussionen. 

STADT UND LAND Ja, seit 2010 in der Umsetzung. 

WBM Ja, erfolgt im Zuge der Beauftragung von Messdienstleistern. 

 

 

7. An welche Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber 

sowie Energieversorgungsunternehmen werden die im 

Rahmen des Betriebs intelligenter Mess-systeme erhobe-

nen Stromverbrauchsdaten von Berliner Haushalten wei-

tergeleitet? (Bitte einzeln nach Gesellschaft auflisten.) 

 

Zu 7.: Die durch das intelligente Messsystem gemes-

senen Verbrauchsdaten sollen ab dem Jahr 2020 direkt 

mittels eines Gateways an die berechtigten Marktpartner 

zur Erfüllung ihrer energiewirtschaftlichen Aufgaben 

gemäß §§ 66 ff. Messstellenbetriebsgesetz übermittelt 

werden. Dies sind der Verteilnetzbetreiber (in Berlin: 

Stromnetz Berlin GmbH), der Übertragungsnetzbetreiber 

(für Berlin: 50Hertz Transmission AG), der jeweilige 

Stromlieferant und der Bilanzkreisverantwortliche. Dar-

über hinaus kann der Letztverbraucher bzw. die Letztver-

braucherin selbst entscheiden, ob diese Daten zusätzlich 

für Dritte freigegeben werden sollen. Dabei werden die 

gesetzlichen Bestimmungen zur Datensicherheit und zum 

Datenschutz des Bundesamts für Sicherheit in der Infor-

mationstechnik (BSI) eingehalten. Bis Ende 2019 erfolgt 

die Verteilung der Daten im Rahmen der Marktprozesse 

der Bundesnetzagentur (Interimsprozesse) über den Ver-

teilnetzbetreiber. 

 

 

8. Wie viel Geld planen die Gesellschaften für die 

Umrüstung auf intelligente Messsysteme in den landesei-

genen Wohnungsbeständen innerhalb der nächsten fünf 

Jahre zu investieren? (Bitte nach Gesellschaften auflis-

ten.) 

 

Zu 8.: In der Mittelfristplanung der Gesellschaften 

sind dazu grundsätzlich bislang nur bei der STADT UND 

LAND Mittel von 5.000 T€ als Investitionsmittel einge-

plant (vgl. auch Antwort zu 6.). 

 

 

 

 

9. Welche Maßnahmen gedenkt der Senat zu ergrei-

fen, um einem Missbrauch erhobener Verbrauchsdaten, 

die die Erstellung von Nutzungsprofilen von Endverbrau-

cher/innen ermöglichen, vorzubeugen? 

 

Zu 9.: Die Datenschutzbehörden des Bundes und der 

Länder haben eine Orientierungshilfe verabschiedet, die 

geeignete Maßnahmen zum Schutz personenbezogener 

Daten im Rahmen von Smart Meter Technologien vor-

schlägt. Sie beinhaltet auch entsprechende Forderungen 

und Empfehlungen. 

 

 

10. Sind dem Senat Beschwerden/Widersprüche von 

Mieter/innen bekannt, wonach dem Einbau smarter 

Rauchwarnmelder in landeseigenen Wohnungsbeständen 

widersprochen wurde, weil über diese Bewegungsprofile 

speicherbar sind und unklar ist, wo und von wem die 

gespeicherten Daten gelagert werden. 

 

Zu 10.: Es liegen den städtischen Wohnungsbauge-

sellschaften keine Beschwerden vor. 

 

 

Berlin, den 31. März 2017 

 

 

In Vertretung 

 

Christian   R i c k e r t s 

.......................................................
 

Senatsverwaltung für Wirtschaft, 

Energie und Betriebe 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 05. Apr. 2017) 

 


